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Das Thema Bildung hat wieder mal Hochkonjunktur, durchaus vergleichbar mit der 
Bildungsreformdebatte der 1970er Jahre. Allerdings ist man seitdem wesentlich bescheidener 
geworden. Das revolutionäre Pathos gesellschaftlicher Chancengleichheit  ist einem – man 
möchte fast sagen – technologischen „Bildungsverständnis“ gewichen. Nach wie vor geht es 
um Bildungsungleichheit, aber stets in direkter Verbindung mit Integrations- und 
Erziehungsdefiziten, gesellschaftlichen Risikogruppen, auch Parallelgesellschaften und nicht 
zuletzt in enger Verbindung mit dem Qualifizierungsbedarf der Unternehmen. Bildung und 
Soziales sind zumindest auf der Konzeptebene zusammengewachsen. Und dies alles in 
ideologischer Unverkrampftheit und mit einer klaren Nutzenperspektive. Der alte Sozialstaat 
hat sich zu einem weit ausgreifenden und die gesamte Lebensführung des Bürgers 
erfassenden sozialen Schutzstaat fortentwickelt.

Es ist die Zeit großer Reformen im Kleinen. „Groß“ deshalb, weil es nicht mehr nur die 
institutionalisierten Formen von Bildung betrifft, sondern eben auch das informelle Umfeld 
des Aufwachsens und Lernens. „Klein“ deshalb, weil erkannt wird, dass Bildung nicht in 
zentralstaatlichen Zusammenhängen, sondern im sozialen Nahraum der Menschen vor Ort 
stattfindet und hier nach Lösungen gesucht werden muss. Versteht man die Tragweite dieses 
Denkens richtig, so dürften für die Kommunen hieraus ganz neue Herausforderungen 
erwachsen, die – plakativ gesprochen – mit einem Familienbüro mehr oder weniger nicht 
einmal im Ansatz zu bewältigen sind.  Die kommunale Bildungslandschaft geht weit darüber 
hinaus. Wenn Bildung ortsnah, ganzheitlich und niedrigschwellig gedacht wird, kommt den 
Gebietskörperschaften eine durchaus neuartige Strukturverantwortung für Bildung zu. Und 
dies ist völlig unabhängig davon zu sehen ist, dass die Zuständigkeit für Bildungsfragen teils 
bei Bund und Ländern angesiedelt sind.  

Zum näheren Verständnis einer solchen Strukturverantwortung sollte zunächst gesehen 
werden, dass schon heute viele kommunale Aufgaben direkt oder indirekt mit Bildung zu tun 
haben. In der Jugendhilfe, bei den Kindergärten, den Volkshochschulen, der 
Schulträgerschaft, ferner bei der Integration Langzeitarbeitsloser und sonstigen kulturellen 
Aufgaben ist der Bildungsgedanke seit jeher als prägend für den kommunalen 
Aufgabenbestand anzusehen. Hinzu kommt: Die Kommune ist zugleich der örtliche 
Kulminationspunkt für die Bildungsanstrengungen unterschiedlichster Träger des Bundes, des 
Landes und der Sozialversicherungen, nicht zuletzt der Unternehmen. Allesamt laufen sie vor 
Ort zusammen und prägen das Zusammenleben in der örtlichen Gemeinschaft, - hier aber 
laufen sie immer noch nebeneinander her! Das weiß man an sich seit langem. Die Kritik ist 
bekannt: Geringe Transparenz der örtlichen Bildungsangebote, unzureichende Abstimmung 
zwischen Wirtschaft/ Schulen und zwischen den Bildungsangeboten der Behörden, wenig 
Innovation bei der Entdeckung neuer Lernorte und neuer Lernformen,  unzureichende 
Einbindung bildungsferner Milieus in das Bildungsgeschehen, mangelhafte frühkindliche 
Bildung, keine Hilfen bei den Übergängen zwischen Bildungsphasen, geringes Interesse der 
Unternehmen an der Weiterbildung ihres Personals usw.   Man merkt sofort: Es sind Dinge, 
die der Planung, der Koordination und Aktivierung bedürfen und vor allem Ortskenntnis 
voraussetzen. Der tiefere Sinn einer kommunalen Strukturverantwortung liegt also eher im 
Bereich solcher „Sekundärtugenden“ wie denen der Planung und Vernetzung, weniger bei den 
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eigentlichen Bildungsinhalten. Und in der Tat: ein solches lokales Aktivierungsmanagement 
von Bildung kann heute als eigentlicher Impetus für die politische Neufundierung der 
Bildungsfrage überhaupt angesehen werden. 

Nur die Kommune kann solches leisten und ist hierzu legitimiert, nicht jedoch der 
Zentralstaat und auch nicht das bürgerschaftliche Engagement: 
Weder Bund noch Länder verfügen über die Kompetenz und über die sachlichen 
Möglichkeiten, Bildung zu einem Thema lokaler und regionaler Sozialräume zu machen, die 
verfügbaren Bildungsangebote mit dem lokalen Qualifizierungsbedarf der Wirtschaft 
abzustimmen, Schulen mit außerschulischen Lernorten und flankierenden Betreuungsdiensten 
zusammenzuführen. Die Zentralebene ist vor allem nicht in der Lage, mittels gezielter 
Information und Beratung für ausreichende Transparenz der lokalen Bildungsangebote zu 
sorgen. Sie ist auch nicht in der Lage, Übergänge zwischen den Bildungsstufen zu gestalten 
und Familien als Bezugspunkte von Bildung so zum Thema zu machen, dass sämtliche 
Milieus hiermit auch erreicht werden. Nur die kommunale Ebene kann im Zuge einer stetig 
zusammenwachsenden Bildungs- und Sozialpolitik Bildung zu einem Gegenstand ihrer 
Sozialplanung machen, die engere Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule fördern, 
sozialer Ausgrenzung durch umfeldbezogene Bildungsangebote entgegenwirken und nicht 
zuletzt das zivilgesellschaftliche Engagement für Bildungszwecke mobilisieren. Wer mithin 
ökonomische, sozialintegrative und kulturelle Aspekte von Bildung zusammenführen will, 
muss bei den Kommunen ansetzen.  

Dahinter steckt allerdings bei allem Kriseninterventionsdenken auch ein normativer Gedanke. 
Bildung ist ein Mindesterfordernis für „gelebte Demokratie“, auch und gerade im 
kommunalen Raum. Bedeutet kommunale Selbstverwaltung nach dem 
Bundesverfassungsgericht2, dass ein „wirksames Mitspracherecht der Betroffenen geschaffen 
und verwaltungsexterner Sachverstand aktiviert“ wird, die Bürger mithin aktiv an der 
Selbstverwaltung beteiligt werden sollen, so ist der Bildungsbereich einer derjenigen 
Gestaltungsräume, wo die partizipationspolitische Intention der Selbstverwaltung ihren 
deutlichsten Ausdruck findet. Denn letztlich ist es der gebildete und sozial integrierte Bürger, 
der die Selbstverwaltungsidee mit Leben füllt, während die Kommune gleichsam den 
zivilgesellschaftlichen Nährboden dieser Mündigkeit in den Händen hält. 

Bildung ist heute mehr denn je als einer der wesentlichen Integrationswerte der örtlichen 
Gemeinschaft zu verstehen, wenn es auf die Lernbedingungen des sozialen Nahraums 
ankommen soll. Dann aber wird man Bildung auch als eigenständige Aufgabe im 
Selbstverwaltungsrecht der kommunalen Ebene anzuerkennen haben. Gleichwohl, so scheint 
es, hat der Bund die Rechnung ohne die Kommunen gemacht. Im ESF-Bundesprogramm 
der Lernenden Regionen3 wurden sie schlichtweg übergangen. Hier hat man bei der 
Verteilung von Fördergeldern alles auf eine Bottom-up-Strategie gesetzt, letztlich also auf die 
freiwillige Vernetzung aller bildungsinteressierten Akteure vor Ort vertraut. Das klingt auf 
einer Veranstaltung wie dieser zunächst sympathisch, muss aber differenziert betrachtet 
werden. An der Einbeziehung auch der Bürger ist nichts auszusetzen, aber eben nicht ohne 
politische Führung! Ansonsten wird letztlich Speck an Mäuse verteilt, die den Kommunen 
ungefragt auf dem Kopf herumtanzen. Die Folgen eines derart blinden Bildungsaktionismus 
sind bereits heute, während der Laufzeit des Programms, unübersehbar: Nicht die engagierten 
Bürger, sondern Weiterbildungseinrichtungen und sonstige Professionelle dominieren das 
Feld.4 Es besteht das Risiko von Kartellbildungen und der Bedienung von 
2 Luthe, Rz 249.
3 Luthe, Rz 19, 223.
4 Luthe, Rz  22.



Partikularinteressen.5 Die eigentlich relevanten Unternehmen und Schulen sind als 
Netzwerkteilnehmer deutlich unterrepräsentiert. Vorherrschend sind Projekte mit einem 
arbeitsmarktfernen Schwerpunkt bedingt durch die hohe Beteiligung sozialer und 
pädagogischer Berufe.  Im Übrigen gilt als so gut wie sicher: Viele Bildungsnetze werden 
nach Auslaufen der Förderphase ihre Aktivitäten einstellen. Und auch die Kontrolle der 
Mittelvergabe lässt zu wünschen übrig. Denn Rechnungslegung und Evaluation finden erst 
am Ende der Förderphase statt, nicht während dessen; für ein Gegensteuern ist es dann 
regelmäßig zu spät. Deutlich wird also: die Abhängigkeit von zeitlich befristeten 
Fördermitteln und die Einräumung weitgehender Autonomie im Zielfindungsprozess führt zu 
Effizienzverlusten. Die Verteilung von Fördermitteln ohne kommunalpolitisches Mandat 
führt zu einer Verwischung von Verantwortlichkeiten, zu Legitimationsdefiziten und einer 
Schmälerung der Selbstverwaltungsidee. 

Erfahrungen wie diese werfen ein bezeichnendes Licht auf die Grenzen des 
bürgerschaftlichen Engagements in Bildungslandschaften. Komplexe Aufgaben kann man 
nicht einfach den Bürgern überlassen. Um Bildungslandschaften aufzubauen muss man sich 
mit Sozial- und Bildungsplanung, Qualitätsmanagement, Bildungsmarketing, Haushaltsfragen 
und den rechtlichen Anforderungen auskennen, wie etwa Hartz IV, Arbeitsförderungerecht, 
Jugendhilferecht, Schulrecht, Berufsbildungsrecht. Das heißt nicht, dass man ohne die 
privaten Akteure auskommt. In Bildungslandschaften  müssen beispielsweise  kleine und 
mittlere Unternehmen von der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter überzeugt werden, müssen 
Kooperationen zwischen Unternehmen/ Kindertagesstätte und Schule angeschoben werden, 
braucht man mitwirkungsbereite Eltern, wenn ihre Kinder unter lernförderlichen Bedingungen 
aufwachsen sollen und vieles mehr. Der Austausch zwischen gesellschaftlicher und staatlicher 
Ebene ist unverzichtbar; nur mit dem Ehrenamt hat dies zunächst einmal nichts zu tun. Denn 
die meisten privaten Akteure wirken in der Bildungslandschaft nicht ehrenhalber mit, sondern 
aus einem ganz profanen Eigennutzinteresse, etwa weil es rentabel ist, wenn sie als 
Unternehmen gemeinsame Qualifizierungsangebote ins Leben rufen, weil die Betriebe in 
Humankapital investieren, wenn sie frühzeitig auf die Ausbildung junger Menschen Einfluss 
nehmen, weil die Kommune soziale Folgekosten spart, wenn die Schule möglichst viele 
Schüler mit einem aussagekräftigen Schulabschluss versorgt oder weil der 
Weiterbildungsanbieter seine Marktposition verbessert, wenn er sich einem Bildungsnetzwerk 
anschließt. Somit gilt: Nicht überall, wo Zivilgesellschaft draufsteht, ist auch ein Ehrenamt 
drin! 

Dies vorausgesetzt, kann man nun die Frage nach den verbleibenden Betätigungsfeldern für 
ehrenamtlich tätige Kräfte angehen. Das Thema Bildungslandschaften ist grundlegend ein 
Mehrebenenansatz, bei dem in idealer Weise sämtliche Bildungsaktivitäten vor Ort zusammen 
zu denken sind: Verwaltungen, Unternehmen, Verbände und Bildungsinstitutionen. 
Sozialintegration durch Bildung und das lebenslange Lernen der Arbeitskräfte sind die 
übergreifenden Strategieziele. Diese lassen sich wiederum in bestimmte Leitthemen 
untergliedern, aus denen dann konkrete Projekte zu entwickeln sind.6 Vorherrschend sind 
heutzutage Themen wie Übergänge in Bildungsphasen, Neue Lernkulturen,  
Beschäftigungsfähigkeit und Wirtschaftsförderung sowie Familienförderung.

Vor allem die Familienförderung ist ein sinnvolles Betätigungsfeld für das bürgerschaftliche 
Engagement. Viele Kommunen haben hierfür Familienbüros geschaffen, die als 
niedrigschwellige Anlaufstellen vielfältige Aufgaben durchführen - von der Bildungs- und 
Erziehungsberatung, der Vermittlung von Kinderbetreuung bis hin zur Organisation von 
5 Luthe, Rz 30.
6 Luthe, Rz 72 ff.



Elternseminaren. Einiges hiervon dürfte hier auch von ehrenamtlichen Kräften geleistet 
werden können. Denkbar sind zudem generationsübergreifende Netzwerke unter gezielter 
Einbeziehung auch älterer Menschen in die Familienarbeit. Die gesetzlichen Grundlagen 
hierzu sind ja durchaus vorhanden: die Aufgabe der Erziehung in der Familie ist im Kinder- 
und Jugendhilfegesetz verbindlich vorgegeben (§ 16). Und das hierzu ergangene 
Ausführungsgesetz etwa in Baden-Württemberg sagt deutlich, dass entsprechende Angebote 
des Jugendamts aus dem Gemeinwesen heraus entwickelt werden und mit ihm vernetzt 
werden sollen (§ 13).  

Im Bereich der neuen Lernkulturen sind vor allem die Ganztagsschulen anzuführen. Für 
diese ist die Öffnung für ihr soziales Umfeld nicht nur ein pädagogischer Reformansatz, 
sondern schlichtweg eine Notwendigkeit, um die  Betreuung der Schüler während der 
unterrichtsfreien Zeit sicher zu stellen. So wird mancherorts (Thüringen)  gezielt auch das 
jeweilige Lernumfeld der Schüler in den Unterricht einbezogen, von Handwerksbetrieben bis 
hin zu städtischen Kulturangeboten. Fast sämtliche Schulgesetze der Länder räumen den 
Schulen hierfür heutzutage größere Gestaltungsfreiräume ein, sowohl bei der 
Unterrichtsorganisation als auch bei der Ressourcenbewirtschaftung.  Und im Rahmen der 
Betreuungsangebote werden nicht nur Hausaufgabenhelfer gebraucht, sondern auch Personen 
für Naturerkundungen, für die musische Bildung oder auch für die berufliche Orientierung der 
älteren Schüler. All dies kann durch ehrenamtliche Kräfte durchgeführt oder zumindest 
unterstützt werden. Und auch hier ist dies neben den Schulen durchaus auch als eine Aufgabe 
der kommunalen Jugendhilfe anzusehen, solches zu initiieren und mit der erforderlichen 
Infrastruktur zu auszustatten.    

Im Bereich der Beschäftigungsförderung und der Hilfen bei den Bildungsübergängen 
haben wir es schwerpunktmäßig mit einem professionellen Tätigkeitsspektrum zu tun. Vieles 
läuft hier über Sozialverwaltungen und Unternehmen. Rechtskenntnisse und 
Branchenkenntnisse sind unerlässlich. Gleichwohl kann die Arbeit der Experten aber auch 
hier durch ehrenamtlich tätige Bildungsberater sinnvoll unterstützt werden. Erste Erfahrungen 
mit solchen Beratern hat man im Bundesprojekt der Lernenden Regionen bereits gemacht. 
Vor ihrem Praxiseinsatz findet zunächst einmal eine spezielle Schulung interessierter 
Personen statt; am Ende winkt ein Beratungszertifikat.  Der ehrenamtliche Bildungsberater ist 
aber grundsätzlich nur für niedrigschwellige Beratungsdienste geeignet. Seine Aufgabe 
könnte beispielsweise darin liegen, in Bildungsportale und Datenbanken einzuführen, einen 
Überblick über das regionale Bildungsangebot zu geben, einfache Telefon- und 
Onlineberatung mit Lotsenfunktion durchzuführen oder als Lernbegleiter die schulische oder 
betriebliche Laufbahn von Schülern und Auszubildenden zu unterstützen.  Für eine 
umfassende Detailberatung, erst recht für ein professionell betriebenes Fallmanagement  mit 
übergreifender Steuerung auch des regionalen Bildungsangebotes bedarf es jedoch versierter 
Spezialisten, die den rechtlichen und psychosozialen Anforderungen ebenso gewachsen sind 
wie den betrieblichen Qualifizierungsbedarfen. Eine Ausnahme aber bildet hier 
möglicherweise die Qualifizierungsberatung von kleinen und mittleren Unternehmen.7  Hier 
sind Investitionen in die Weiterbildung des Personals  eher selten. Nur 30 % der kleinen und 
mittleren Unternehmen kümmern sich um die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.8 Nicht jeder 
engagierte Bürger aber ist in diesem Feld einsetzbar. Qualifizierungsberater benötigen vor 
allem Branchen- und Betriebskenntnisse.  Hierüber verfügen häufig genug jedoch auch 
Personen nach ihrer aktiven Zeit als Erwerbstätige, also Pensionäre, Frührentner, Personen in 
der Familienphase, vielleicht Erwerbsgeminderte. Mit singulären Ansätzen aber ist es nicht 

7 Dobischat/Düsseldorff/Fischell, Leitfaden für die Qualifizierungsberatung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, Trier 2008 (Internet).
8 Luthe, Rz 15, 79.



getan. Fast immer handelt es sich in Bildungslandschaften um in sich verwobene Prozesse. 
Der Qualifizierungsberater macht insofern nur Sinn, wenn sein Einsatz durch 
brachenbezogene Workshops begleitet wird, um hier etwa die konkreten 
Qualifizierungsbedarfe der Unternehmen zu erkunden. Dies könnte in einem erweiterten 
Rahmen auch auf Bildungsmessen geschehen, wo beispielsweise Weiterbildungsanbieter ihre 
Angebote präsentieren, Unternehmen Personalgewinnung betreiben und über mögliche 
Betriebskooperationen im Qualifizierungsbereich informiert werden. In dieser Hinsicht steht 
vor allem die kommunale Wirtschaftsförderung in der Pflicht, auch und gerade als 
Informationslieferant. Gemeint ist die systematische Aufbereitung qualifizierungsrelevanter 
Grunddaten der Region in einem dynamischen und nach Branchen aufgebauten 
Berichtssystem. Dies erhöht die Angebotstransparenz, ermöglicht als Innovationsschub vor 
allem aber auch wichtige Trendaussagen für die künftige Gestaltung von Bildungsangeboten 
vor Ort.9          

Bei der Suche nach etwaigen Verantwortlichen für die Einrichtung solcher Bildungsberater 
aber wird es schwierig. Theoretisch könnten wir sie bei den Grundsicherungsträgern, den 
Schulen, den Wirtschaftsverbänden und den Jugendämtern ansiedeln. Die Konsequenzen kann 
man sich leicht ausmalen: niemand wird sich für zuständig erklären, solange der eine es auf 
den anderen schieben kann. Das führt auf die Frage, ob es in der Kommune nicht eine 
trägerübergreifende Bildungszentrale mit einer gemeinsamen Verantwortlichkeit für 
unterschiedliche Verwaltungen und Verbände geben kann.10 Das hätte mehrere Vorteile: 
Dank hoher Spezialisierung in Bildungsfragen kann Lern- und Laufbahnberatung, 
Ausbildungs- und Weiterbildungsberatung, Kompetenzentwicklungsberatung sowie 
Berufswegbegleitung von einer einzigen Institution erbracht werden.  Unter der Leitidee einer 
Beratung „aus einer Hand“ ließen sich Leistungen unterschiedlicher öffentlicher und privater 
Stellen gezielt vernetzen, um so sämtliche Bildungsbedarfe einer Person in ihrer gesamten 
Bildungsbiografie  erfassen zu können. Was eigentlich spricht dagegen, die Zusammenarbeit 
etwa von Handwerkskammer, Jugendamt und Arbeitsagentur unter einem Dach zu 
verstetigen, um lernschwache Auszubildende mit gut aufeinander abgestimmten „integrierten“ 
Hilfen zu unterstützen?  Und was hindert vor allem die „Kommune“ daran, in dieser Hinsicht 
die Initiative zu ergreifen? Die Kostenfrage allein kann es jedenfalls nicht sein, weil viele 
Leistungen mit Bildungsbezug durch andere Träger finanziert werden und allenfalls 
Organisationskosten in Rechnung zu stellen sind, die dafür dann aber im bisherigen Rahmen 
entfallen. Ein Letztentscheidungsrecht über die staatlichen Bildungsleistungen aber ist den 
Bildungszentralen nicht zuletzt wegen des Verbots von Mischverwaltungen verwehrt. Sie 
bereiten die Entscheidungen anderer Träger lediglich vor, betreiben individuelles 
Fallmanagement und planen die dazugehörigen Angebotsstrukturen. Und der Ehrenamtler ist 
in einem solchen Rahmen vor allem dazu da, eine erste Situationsanalyse durchzuführen, 
Basisinformationen zu vermitteln und die Betroffenen auf ihren Bildungswegen zu begleiten. 
9  Luthe, Rz 121 - 123: Insbesondere Daten zur Bevölkerungsentwicklung, Schulbildung, Hochschulbildung, 

zum  Wissenstransfer  zwischen  Unternehmen  und  wissenschaftlichen  Einrichtungen,  zur 
Qualifikationsstruktur  der  Beschäftigten,  Beschäftigungsentwicklung  und  Arbeitslosigkeit, 
Wirtschaftsstruktur,  zur  öffentlich geförderten Weiterbildung,  Ausbildungssituation, Stellenmarkt,  private 
Weiterbildungsangebote  in  Relation  zu  Bildungszeiten  und  brauchbaren  Zertifizierungssystemen,  zu 
Bildungsausgaben der Betriebe, zur Bildungsbeteiligung der Bevölkerungsgruppen, zu den Lernformen in 
den Betrieben (arbeitsgebundenes/arbeitsverbundenes/arbeitsorientiertes Lernen), jeweils zugeschnitten auf 
Branchen  und/oder  Wertschöpfungsketten.  Als  Quellen  kommen  in  Betracht:  Branchenberichte  der 
Wirtschaftsförderungen,  Presseverlautbarungen  von  Wirtschaftsförderung,  Materialien  der  Kammern, 
Gewerkschaften,  Arbeitgeberverbände,  Ergebnisse  aus  Forschungs-  und  Entwicklungsprojekten  der 
Kommune und der Hochschulen, Protokolle aus Fachausschüssen oder Fachveranstaltungen, Statistiken der 
Bundesagentur  für  Arbeit,  Darstellung  der  Branchenstrukturen  beim  Statistischen  Bundesamt 
(www.destatis.de). 

10 Luthe, Rz 196. 
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Dies aber ist im Großen und Ganzen noch Zukunftsmusik. Von konkreten 
Organisationsreformen wie diesen einmal abgesehen fehlt es heute noch ganz allgemein an 
ausreichender Einbindung des bürgerschaftlichen Engagements in vorhandene 
professionelle Unterstützungssysteme: Man denke nur an Kooperationen von Schulen und 
Altenheimen, von Sozialdiensten mit Kinderpaten, von Stadtteilzentren mit 
Hausaufgabenhelfern oder von Sportvereinen mit Ausländergruppen.11 Auch in der Schule  ist 
die Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen Lehrkräften und den ehrenamtlich Tätigen 
sicherlich noch verbesserungsbedürftig, vor allem wenn die Nachmittagsbetreuung stärker 
noch auf die Bedürfnisse des Unterrichts abgestimmt werden soll.   

Lassen Sie mich abschließend noch etwas die Perspektive gerade rücken. 
Bildungslandschaften und das bürgerschaftliche Engagements sind unterschiedliche 
Themen. Um es deutlich zu sagen: in einer Bildungslandschaft „kann“ man auf das 
freiwillige Engagement der Bürger setzten; man „muss“ dies aber nicht tun! Es sind nämlich 
durchaus unterschiedliche Typen12 von Bildungslandschaften denkbar, in denen der 
engagierte Bürger teils mehr, teils weniger gefordert ist. So unterliegt eine stärker auf das 
Lebenslange Lernen der Arbeitskräfte ausgerichtete Bildungslandschaft anderen 
Gesetzmäßigkeiten als eine bei Kindern und Jugendlichen ansetzende Bildungskampagne. 
Dass es hingegen Berührungspunkte zwischen „Bürger und Bildung“ gibt, liegt auf der Hand. 
Wo genau, ist jedoch noch in vielerlei Hinsicht offen. Denn der Ansatz einer dezentral 
betriebenen Bildung ist selbst noch viel zu jung und unerprobt, als dass heute abschließend 
gesagt werden könnte, wo genau die Schnittstellen zwischen Bildung und Bürgerengagement 
liegen. 

Will man mehr über diese Schnittstellen wissen, dann braucht es einer gewissen 
Diskussionskultur. Ich spreche von runden Tischen, Arbeitskreisen, Bildungsmessen und 
einer bildungsaktiven Lokalpresse. Diese Erfahrung hat man jedenfalls bei einer scheinbar 
eher professionellen Angelegenheit gemacht13: bei der Zusammenführung von 
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung. Es reicht grundsätzlich nicht aus, Schule 
und Jugendhilfe in einer Organisationseinheit zusammenzulegen, den Jugendhilfeausschuss 
um Lehrkräfte zu erweitern, die Kooperation von Schule und Hort zu intensivieren und 
gemeinsame Budgets für beide Amtsbereiche zu schaffen, nur um am Ende feststellen zu 
müssen, dass man die Rechnung ohne den Bürger gemacht hat. Wer „Schnupperpraktika“, 
Schulbesuche von Wirtschaftsvertretern, Lernbegleiter oder die Mitwirkung der Vereine will, 
muss die privaten Akteure von Anfang an in den Planungsprozess einbeziehen.

Das Thema Bildungslandschaften hat Zukunft. Bereits heute finden sich auf kommunaler 
Ebene viel versprechende Ansätze auf dem Weg dahin. Familienzentren, Kulturbüros oder 
berufliche Ausbildungszentren sind zweifelsohne auf dem Vormarsch. Ansätze wie diese sind 
ein guter Anfang, aber auch nicht mehr. Denn bislang ist das Zusammenwirken der 
Institutionen insgesamt auf einen zu engen Radius begrenzt: durch die Konzentration auf 
singuläre Bereiche wie etwa Familie, Schule oder Jugendförderung werden die Potentiale 
einer Bildungslandschaft nicht annähernd genutzt. Das Bildungsthema scheint auf lokaler 
Ebene derzeit überdies eher eine Domäne von Experten und Fachverwaltungen zu sein, als 
Thema des kommunalpolitischen  Meinungswettbewerbs aber ist es vermutlich noch 
ausbaufähig. Hier aber liegen die eigentlichen Antriebskräfte für Reformen im größeren 
Maßstab. Mit der Politik vor Ort steht und fällt das Konzept. Zweifelsohne ist Bildung ein in 
11 Luthe, Rz 81.
12 Luthe, Rz 12 ff.
13 Luthe, Rz 90, 111, 121, 127.



die Zukunft reichendes Projekt und kurzfristigem Denken bis zur nächsten Wahl auf den 
ersten Blick nicht sonderlich zuträglich. Allerdings ist dies bei genauer Betrachtung nicht 
unbedingt auch die Perspektive des Wählers.  Die Auswirkungen der „Wissensgesellschaft“ 
begleiten diesen alltäglich, - als Herausforderung am Arbeitsplatz, bezogen auf die Zukunft 
seiner Kinder, als Befürchtung und leidvolle Erfahrung des sozialen Abstiegs und nicht 
zuletzt als Teilproblematik sich entwickelnder Parallelgesellschaften. Ich denke, für politische 
Überzeugungsarbeit bedarf es deshalb nur wenig. Schon das sichtbare Bemühen um 
Bildungsqualität, Angebotstransparenz und Bildungsnetze dürfte auf breite Akzeptanz stoßen. 
Bildung ist heute ein Thema ohne Gegnerschaft. Und die Frage ist, wer das Feld besetzt. 
Zurzeit ist es offen, kommunalpolitisch allemal.


